
 
 

 Beschluss       

 Wahl       

 Kenntnisnahme       

 
 

Vorlagen Nr.  01/008/2019 

öffentlich 
 
 

Fachbereich: Büro des Landrats 

Verfasser/in: Denise Küppers  

Datum: 18.04.2019 

Az.: 01-2 

 

Beratungsfolge Termine Art der Entscheidung 
 
Kreisausschuss 
 

 
 24.06.2019 
 

 
Wahl 

 
 

Neuwahl einer stellvertretenden Vorsitzenden/ eines stellvertretenden Vorsitzenden des 
Kreisausschusses 

 
Finanzielle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Personelle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Organisatorische Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Auswirkung auf Kennzahlen  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

 
 
Wahlvorschlag: 
 
Wahl nach Beratung 
 



 
 

Fachbereich: Büro des Landrats 

Verfasser/in: Denise Küppers 

Datum: 18.04.2019 

Az.: 01-2 

 
 

Neuwahl einer stellvertretenden Vorsitzenden/ eines stellvertretenden Vorsitzenden des 
Kreisausschusses 

 
 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Den Vorsitz im Kreisausschuss führt nach § 51 Abs. 3 S. 1 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) der Landrat.  
 
Der Kreisausschuss wählt aus seiner Mitte gemäß § 51 Abs. 3 S. 3 KrO NRW eine Vertrete-
rin/einen Vertreter (oder mehrere Vertreterinnen/Vertreter) des Vorsitzenden. In seiner Sitzung 
vom 25.09.2014 wurde KA Krick zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.  
 
Im Rahmen der Umbesetzungen in der Sitzung des Kreistages vom 08.04.2019 hat KA Krick 
seine ordentliche Mitgliedschaft im Kreisausschuss abgegeben. Aus diesem Grunde ist eine 
neue Stellvertreterin/ein neuer Stellvertreter (oder mehrere) zu wählen. 
 
Die Wahl erfolgt nach § 35 Abs. 2 KrO NRW (Mehrheitswahl). 
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